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NR STELLUNGNAHME VORSCHLAG BEHANDLUNG

1 Ministerium für Inneres, Kommunales, Woh-
nen und Sport - Regionalentwicklung und Re-
gionalplanung

Az.: vom 24.03.2026

1.1 (…)  vielen  Dank  für  die  Beteiligung  vom 
17.02.2026  zu  der  Aufstellung  des  B-Plans 
Nr. 58 der Gemeinde Harrislee. Wesentliches 
Planungsziel ist die Schaffung der planungs-
rechtlichen  Voraussetzungen  für  die  Errich-
tung eines Schwimmbads. Dazu soll eine Ge-
meinbedarfsfläche  mit  der  Zweckbestim-
mung „Schwimmbad“ festgesetzt werden. Im 
Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach 
§ 13a BauGB wird der Flächennutzungsplan 
(derzeit  überwiegend  W)  entsprechend  an-
gepasst.
Im  Ergebnis  kann  ich  bestätigen,  dass  aus 
landesplanerischer Sicht keine Bedenken ge-
gen die Planung bestehen und der Planungs-
absicht insbesondere keine Ziele der Raum-
ordnung entgegenstehen. 

Kenntnisnahme.

1.2 Aus  Sicht  des  Referates  für  Städtebau  und 
Ortsplanung, Städtebaurecht sind derzeit kei-
ne weiteren Anmerkungen erforderlich.

Kenntnisnahme.

2 Archäologisches Landesamt
Az.: Harrislee-Bplan58/, vom 18.02.2026

2.1 (…)  wir  können zurzeit  keine  Auswirkungen 
auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 
Abs. 2 DSchG SH 2015 durch die Umsetzung 
der vorliegenden Planung feststellen. Daher 
haben wir keine Bedenken und stimmen den 
vorliegenden Planunterlagen zu.

Kenntnisnahme.

2.2 Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG 
SH:  Wer  Kulturdenkmale  entdeckt  oder  fin-
det,  hat  dies  unverzüglich unmittelbar  oder 
über  die  Gemeinde  der  oberen  Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung 
besteht ferner für die Eigentümerin oder den 
Eigentümer und die Besitzerin oder den Be-
sitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die 
Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder  zu  dem Fund geführt  ha-

Kenntnisnahme. 
Der  Hinweis  wird  bei  der  Erstellung des  B-Pla-
nentwurfs berücksichtigt.
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ben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 
2  Verpflichteten  haben  das  Kulturdenkmal 
und  die  Fundstätte  in  unverändertem  Zu-
stand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
Nachteile  oder  Aufwendungen  von  Kosten 
geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit 
der Mitteilung.
Archäologische  Kulturdenkmale  sind  nicht 
nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnis-
se wie Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

3 Kreis Schleswig-Flensburg
Az.: 3-603-TT/037B58, vom 18.03.2026

3.1 (…)  gegen  die  vorliegende  Planung  beste-
hen seitens der  unteren Denkmalschutzbe-
hörde keine Bedenken.
Das  Archäologische  Landesamt  Schleswig-
Holstein wurde bereits von anderer Stelle be-
teiligt.  Dennoch  wird  vorsorglich  auf 
§ 15 DschG  SH  verwiesen:  Wer  Kulturdenk-
male entdeckt oder findet, hat dies unverzüg-
lich unmittelbar oder über die Gemeinde der 
oberen  Denkmalschutzbehörde  mitzuteilen. 
Die  Verpflichtung besteht  ferner  für  die  Ei-
gentümerin  oder  den  Eigentümer  und  die 
Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks 
oder  des  Gewässers,  auf  oder  in  dem  der 
Fundort liegt, und für die Leiterin oder den 
Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder 
zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 
einer  oder  eines  der  Verpflichteten  befreit 
die übrigen.  Die  nach Satz  2  Verpflichteten 
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte 
in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit 
es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwen-
dungen von Kosten geschehen kann. Diese 
Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf 
von vier Wochen seit der Mitteilung
Archäologische  Kulturdenkmale  sind  nicht 
nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnis-
se wie Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Kenntnisnahme.

Der  Hinweis  wird  bei  der  Erstellung des  B-Pla-
nentwurfs berücksichtigt.

3.2 Folgende Anmerkungen werden von der un-
teren Naturschutzbehörde hervorgebracht: 
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Die  an  der  westlichen  Grundstücksgrenze 
vorhandene  Baumreihe  ist  zu  erhalten  und 
vor Beeinträchtigungen zu schützen. 

Die Baumreihe befindet sich außerhalb des Plan-
geltungsbereichs.  Es werden aber im Zuge der 
Durchführung der Baumaßnahmen entsprechen-
de Schutzmaßnahmen vorgesehen.

3.3 Vor  dem Abriss  der  Bestandsgebäude sind 
diese auf Vorkommen von Fledermäusen und 
sonstigen  geschützten  Tieren  zu  untersu-
chen.  Das  Ergebnis  ist  der  Unteren  Natur-
schutzbehörde vor Beginn der Arbeiten mit-
zuteilen.

Kenntnisnahme
Die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen  erfolgt  durch  den  Vorhabenträ-
ger (Eigenverpflichtung!) im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens  bzw.  der  Realisierung. 
Dazu gehört sowohl die Befolgung der im B-Plan 
festgesetzten  Maßnahmen  zum  Artenschutz  als 
auch die  konkrete  gutachterliche Untersuchung 
auf  Vorkommen  entsprechender  Arten  vor  der 
Beseitigung  potenzieller  Lebensräume  (Gebäu-
deabriss, Gehölzbeseitigung, etc.).

3.4 Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, wildle-
benden  Tieren  der  besonders  geschützten 
Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-
zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören. 
Dauerhafte Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
sind  auch  geschützt,  wenn  die  Tiere  selbst 
nicht anwesend sind (z.B. Fledermausquartie-
re, Schwalbennester, Mauersegler- und Höh-
lenbrüterniststätten).
Stätten,  die  nur  einmalig  zur  Fortpflanzung 
benutzt werden (z. B. Singvogel- oder Hornis-
sennester) sind nur für die Dauer ihrer Nut-
zung  geschützt.  Verstöße  gegen  die  Arten-
schutzbestimmungen können mit einer Geld-
buße in Höhe von bis zu 50.000 Euro, bei vor-
sätzlichen Verstößen, bei denen Tiere streng 
geschützter Arten (z.B. Fledermäuse) betrof-
fen sind, sogar mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren geahndet werden. In und an Gebäu-
den  können verschiedene geschützte  Arten 
auftreten.  Die  folgende  Tabelle  gibt  einen 
Überblick  über  mögliche  Fundstätten  und 
Handlungshinweise  beim  Fund  betroffener 
Tiere.

Kenntnisnahme.
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3.5 Bestehen berechtigte Zweifel  über das Vor-
handensein geschützter Arten, ist ein Gutach-
ter hinzuzuziehen. 
Wenn sich die Beeinträchtigung geschützter 
Arten nicht vermeiden lässt, ist bei der Obe-
ren  Naturschutzbehörde,  Landesamt  für 
Landwirtschaft  für  Umwelt  (LfU)  mit  Sitz  in 
Flintbek,  Tel.:  04347/704-  0  eine  Befreiung 
von den Artenschutzvorschriften zu beantra-
gen.
Bauherr*in oder Architekt*in haben im Rah-
men  ihrer  Eigenverantwortung  dafür  Sorge 

Berücksichtigung (s.o.)
Im Teil B: Text wird formuliert, dass die Maßnah-
me gutachterlich begleitet werden muss.
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zu tragen, dass die Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten nicht  durch die  Bau-  bzw.  Abriss-
maßnahmen beeinträchtigt werden. 

3.6 Vorsorglich  wird  darauf  hingewiesen,  dass 
gemäß dem „Gesetz  zum Schutz  der  Insek-
tenvielfalt in Deutschland und zur Änderung 
weiterer  Vorschriften“  mit  Artikel  1  -Ände-
rung des BNatSchG-Nr. 13 der § 41 a „Schutz 
von  Tieren  und  Pflanzen  vor  nachteiligen 
Auswirkungen  von  Beleuchtungen“  ergänzt 
wurde. 
Danach sind neu zu errichtende Beleuchtun-
gen an Straßen und Wegen, Außenbeleuch-
tungen baulicher Anlagen und Grundstücke 
sowie  beleuchtete  oder  lichtemittierende 
Werbeanlangen technisch und konstruktiv so 
anzubringen,  mit  Leuchtmitteln  zu  versehen 
und  zu  betreiben,  dass  Tiere  und  Pflanzen 
der wildlebenden Arten vor nachteiligen Aus-
wirkungen durch Lichtimmissionen geschützt 
sind.  Daher  wird  folgendes  vorgeschlagen: 
Die fledermaus- und insektenfreundliche Au-
ßenbeleuchtung  sollte  in  den  Bebauungs-
plan als Festsetzung mit aufgenommen wer-
den. Dabei ist insbesondere auf die Verwen-
dung  von  ausschließlich  warmweißen  Licht 
bis  maximal  3.000  Kelvin,  geringe  UV-und 
Blaulichtanteile  sowie  die  Anbringung  in 
möglichst  geringer  Höhe,  eine  nach  unten 
abstrahlende  Ausrichtung  und  kurze  Be-
leuchtungsdauer hinzuweisen.

Berücksichtigung
Eine  entsprechende  Festsetzung  ist  bereits  ge-
troffen.

3.7 Von  Seiten  der  unteren  Wasserbehörde 
(Binnenhochwasserschutz) bestehen  keine 
Bedenken hinsichtlich der Starkregenvorsor-
ge.
Im Rahmen der Starkregenvorsorge werden 
die vorliegenden Festsetzungen und die im-
plementierten  Maßnahmen  zum  Erhalt  des 
natürlichen  Wasserhaushaltes  ausdrücklich 
begrüßt.  Ein  besonderer  Mehrwert  liegt  in 
der Festsetzung der Dachbegrünung. Zudem 
wird  die  geplante  Ausgestaltung  der  Park-
platzflächen  durch  Baumbepflanzungen  so-
wie die dezentrale  Entwässerung über  Mul-
den als einen positiven Beitrag für den natür-
lichen  Wasserhaushalt  und  als  einen  positi-
ven Beitrag zur Klimaanpassung bewertet.

Kenntnisnahme.
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3.8 Von  Seiten  der  unteren  Wasserbehörde 
(Abwasser)  bestehen zur  vorliegenden Pla-
nung keine grundsätzlichen Bedenken. 
Das  Niederschlagswasser  soll  gemäß 
Pkt.10.5  größtenteils  versickert  werden und 
in das bereits bestehende Regenrückhaltebe-
cken eingeleitet werden. 
Dem  Entwässerungskonzept  kann  größten-
teils zugestimmt werden.
An den Bohrpunkten 3, 6, 10 und 11 können 
entweder keine Versickerung erfolgen, oder 
es muss zumindest die obere Schicht (Auffül-
lung),  in  denen  Asphaltdecke,  Betonreste, 
Dachpappe, Teergeruch und Ziegelreste vor-
handen sind, abgetragen werden. Erst nach 
Abtragung ist eine Versickerung möglich.
Dies betrifft  vor allem die Mulden der Park-
plätze am Gebäude sowie die beiden Stand-
orte der Rigolen. 
Das Schmutzwasser wird der öffentlichen Ka-
nalisation zugeleitet. Dies ist mit dem Abwas-
serbeseitigungspflichtigen zu klären. 
Für  die  Ableitung  des  Oberflächenwassers 
(geplante Versickerung und Einleitung in Re-
genrückhaltebecken) ist bei der unteren Was-
serbehörde ein Einleitungserlaubnisantrag zu 
stellen. 

Kenntnisnahme.

Die Hinweise werden im Rahmen der nachfolgen-
den Ausführungsplanung berücksichtigt.

3.9 Folgende Anmerkungen werden von der un-
teren  Bodenschutzbehörde  hervorge-
bracht: 
Altlasten: 
Anforderungen:
In  den  im  östlichen  Grundstücksbereich  im 
Rahmen der Baugrunduntersuchungen ermit-
telten  oberflächennahen  Auffüllungen  sind 
erhöhte  Schadstoffgehalte  festgestellt  wor-
den. 
Diese kontaminierten Auffüllungen sind aus-
zuheben und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Berücksichtigung im Rahmen der folgenden Aus-
führungsplanung / der Baumaßnahmen.

3.10 Vorsorgender Bodenschutz: 
Bei  den Erschließungsarbeiten  sind  die  Be-
lange  des  vorsorgenden  Bodenschutzes  zu 
berücksichtigen. 
Anforderungen.:
Die Fahrzeugeinsätze sind so zu planen, dass 
die  mechanischen  Belastungen  und  die 
Überrollhäufigkeiten  in  später  unbebauten 

Kenntnisnahme  und  Berücksichtigung  im  Rah-
men nachfolgender Planungen.
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Bereichen minimiert werden. 
Der  Boden  ist  im  Zuge  der  Bauausführung 
horizont-  bzw.  schichtenweise  auszubauen/
zwischenzulagern/abzufahren. 
Überschüssiger  unbelasteter  Oberboden  ist 
möglichst  ortsnah  einer  sinnvollen  Verwer-
tung zuzuführen.  Oberboden ist  ausschließ-
lich als Oberboden wieder zu Verwenden. Ei-
ne Nutzung als Füllmaterial ist nicht zulässig. 
Bei  landwirtschaftlicher  Aufbringung  ist  ein 
entsprechender Antrag bei der unteren Na-
turschutzbehörde zu stellen (vgl. Hinweis).

3.11 Hinweis: 
Für  eine  Verwertung  des  Bodens  auf  land-
wirtschaftlichen Flächen ist - bei einer Menge 
≥ 30 m² bzw. ≥ 1.000 m² - ein Antrag auf na-
turschutzrechtliche Genehmigung (Aufschüt-
tung) bei der unteren Naturschutzbehörde zu 
stellen.

Kenntnisnahme.

3.12 Von den anderen Fachdiensten des Kreises 
Schleswig-Flensburg werden keine Hinweise 
gegeben.

Kenntnisnahme.

4 Deutsche Telekom Technik GmbH
Az.: 7260149 001, vom 18.02.2026

4.1 Die  Telekom  Deutschland  GmbH  (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentüme-
rin  und  Nutzungsberechtigte  i.  S.  v.  §  125 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, al-
le Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Drit-
ter  entgegenzunehmen  und  dementspre-
chend  die  erforderlichen  Stellungnahmen 
abzugeben. 
Zu der  o.  g.  Planung nehmen wir  wie folgt 
Stellung: Gegen die o.a. Planung haben wir 
keine Bedenken. Über den u. g. Bauherren-
service kann auch der Rückbau der vorhan-
denen  Anschlüsse  der  Telekom  beauftragt 
werden.
Sofern neue Gebäude an das Telekommuni-
kationsnetz der Telekom angeschlossen wer-
den sollen, muss sich der Bauherr frühzeitig 
(mind. 6 Monate vor Baubeginn) mit unserem 

Kenntnisnahme.
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Bauherrenservice  unter  der  Rufnummer 
0800/3301903 oder über das Kontaktformu-
lar im Internet unter der Adresse:
https://www.telekom.de/hilfe/bauherren  in 
Verbindung setzen. Geschäftskunden können 
über  die  Hotline  0800  3301300  oder  über 
die  E-Mail-Adresse:  https://geschaeftskun-
den.telekom.de/kontakt-kmu-fn  Kontakt  mit 
dem Geschäftskundenvertrieb aufnehmen.

5 AG-29
Az.: Pes 180 / 2026, vom 18.03.2026

5.1 (…) Es wird wie folgt Stellung genommen. 
1.  Die  beschriebenen  Maßnahmen  zum 
Schutz,  zur  Pflege und zur  Entwicklung von 
Natur und Landschaft (z. B. Vermeidung von 
Lichtemissionen,  Anlage  von  Gründächern) 
werden begrüßt.

Kenntnisnahme.

5.2 2.  Bei  Versiegelungen ist  auf  eine  Nutzung 
von Rasengittersteinen, offenporige Pflaster-
steine usw. zu achten.

Kenntnisnahme.
Im B-Plan (Text  Nr.  9.2)  ist  bereits  vorgeschrie-
ben, dass die Kfz-Stellplätze  mit versickerungsfä-
higen Materialien zu befestigen sind.

5.3 3.  Wir  möchten den folgenden Hinweis be-
züglich  des  Vogelschlages  an  Fenstern  ge-
ben. Um Glasflächen dauerhaft und wirksam 
für  Vögel  sichtbar  zu  machen,  empfiehlt  es 
sich, problematische Glasscheiben und Fens-
terfronten mit möglichst flächigen Mustern zu 
markieren.  Hierfür  gibt  es  inzwischen  eine 
Vielzahl  von  Mustern,  die  von  Vögeln  sehr 
gut wahrgenommen werden. 
Die AG-29 fordert den Einsatz von sog. „Vo-
gelschutzglas“.  Die  Scheiben  dürfen  einen 
Reflexionsgrad von 15% nicht überschreiten.

Kenntnisnahme,  Prüfung  und  ggf.  Berücksichti-
gung im Rahmen nachfolgender Planungen und 
Ausführungen.

5.4 4. Bei Nebenanlagen (z. B. Fahrradabstellan-
lagen, eingehauste Müllsammelplätze, Trafo-
gebäude) und Garagen (einschließlich über-
dachter Stellplätze)  sollten alle Außenwand-
flächen ohne Fenster- oder Türöffnungen be-
grünt oder für Photovoltaik genutzt werden.
Die AG-29 behält sich vor, im weiteren Ver-
fahren umfassend vorzutragen.

Nichtberücksichtigung.
Die geplanten Nebenanlagen und Trafostationen 
können  nicht  unmittelbar  begrünt  werden,  um 
die Wartungszugänglichkeit zu ermöglichen und 
die Gründung nicht zu schädigen.
Eine  Bestückung der  Nebenanlagen und Trafo-
stationen mit Photovoltaik wird als nicht sinnvoll 
angesehen, da diese aufgrund der geringen Ab-
messungen der baulichen Anlagen zu kleinteilig 
und damit zu unwirtschaftlich sind.
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Es wird aber  im Zuge der  Ausführungsplanung 
versucht,  Anpflanzungen  so  dicht  wie  möglich 
vorzunehmen.

6 Stadt Flensburg

Az.: vom 23.02.2026

6.1 Aus Sicht der Stadt Flensburg bestehen ge-
gen einen Ersatzbau der Kleinschwimmhalle 
keine grundsätzlichen Bedenken.

Kenntnisnahme.

6.2 Jedoch ist aus den Unterlagen nicht zweifels-
frei  erkennbar,  welchen  Umfang  die  ange-
strebte Entwicklung hat.  Unter  Ziffer  2  „Pla-
nungserfordernis“  der  Begründung wird zu-
nächst ein Ersatzbau für die abgängige Klein-
schwimmhalle  der  Zentralschule  angeführt. 
Anschließend wird von einer Kapazitätserwei-
terung und breiteren Nutzung durch die orts-
ansässige  Bevölkerung  sowie  mögliche  Er-
weiterungsoptionen  an  dem  angestrebten 
Standort  gesprochen.  Unter  Ziffer  7.1  „Art 
der Nutzung“ wird schließlich auch eine Sau-
naanlage als angestrebte Nutzung beschrie-
ben. Ob diese dem bestehendem Nutzungs-
umfang  entspricht  oder  vergrößert  werden 
soll, ist nicht eindeutig.

Kenntnisnahme.
Bei dem Vorhaben handelt es sich um den Ersatz-
neubau eines Lehrschwimmbeckens für  die  be-
stehende  Kleinschwimmhalle  der  Zentralschule. 
Ziel  ist  die Sicherstellung des Betriebs inkl.  der 
bestehenden Schul- und Vereinsnutzung. Das Be-
cken wird  so  angepasst,  dass  es  den aktuellen 
Anforderungen der  Nutzer  entspricht.  Eine  we-
sentliche  Nutzungsänderung  ist  nicht  vorgese-
hen.
Die  bestehende  Kleinschwimmhalle  verfügt  be-
reits über eine Sauna (ca. 55 m²), die im Neubau 
in  optimierter  Form  wiederhergestellt  wird.  Es 
entsteht keine Saunalandschaft,  sondern weiter-
hin eine einzelne Sauna mit Vorraum, Liegen so-
wie Duschen;  ergänzend wird ein Tauchbecken 
vorgesehen,  das  bereits  im Bestand vorhanden 
war und zwischenzeitlich zurückgebaut wurde.

6.3 Den  Unterlagen  ist  bisher  nicht  zu  entneh-
men, ob und in welchem Umfang mögliche 
Auswirkungen  aus  den  angestrebten  Nut-
zungserweiterungen  auf  die  bereits  beste-
henden  Schwimm-  bzw.  Hallenbäder  der 
Stadt und Region geprüft wurden.

Kenntnisnahme.
Auswirkungen  auf  bestehende  Schwimm-  und 
Hallenbäder  sind  nicht  zu  erwarten,  da  aus-
schließlich  ein  funktionaler  Ersatzbau  ohne  zu-
sätzliche Angebotsausweitung erfolgt.
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Gemeinde Harrislee – B-Plan Nr. 58 „Neues Schwimmbad“ Vorentwurf 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Vorschläge zur Behandlung 15.04.2026

NR STELLUNGNAHME VORSCHLAG BEHANDLUNG

Von folgend aufgeführten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden keine Be-
denken oder Anregungen geäußert (mit Schreiben vom):

1. Gemeinde Handewitt (20.02.2026)
2. Landesamt  für  Landwirtschaft  und  nachhaltige  Landentwicklung  -  Untere  Forstbehörde 

(20.02.2026)
3. Landsamt für Umwelt (23.02.2026)
4. Landwirtschaftskammer (26.02.2026)
5. Landesamt für Vermessung und Geoinformation (05.03.2026)
6. IHK Flensburg (18.03.2026)
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